Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

„Sie dienen der Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrags, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht, der Einhaltung der Schulordnung und dem Schutz von Personen und Sachen innerhalb der Schule.“ (§ 90,1 Schulgesetz)

Solche Maßnahmen sind geboten, wenn (§ 90,2) „pädagogische Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen“. Es gilt der „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“.

Möglich sind auch „Vereinbarungen über Verhaltens​änderungen“.

Katalog der Maßnahmen nach § 90 Schulgesetz:

(1.)
Klassenlehrer/Fachlehrer


Nachsitzen bis zu zwei Stunden 
(2.)
Schulleiter


(a) Nachsitzen bis zu vier Stunden

(b) Überweisung in eine Parallelklasse
(c) Androhung des zeitweiligen Ausschlusses

(d) Ausschluss bis zu fünf Tagen

Anhörung der Klassenkonferenz bei:

(e) Ausschluss bis zu vier Wochen
(f) Androhung des Schulausschlusses

Anrufung der Schulkonferenz möglich bei:

(g) Ausschluss aus der Schule (> Jugendamt)

